
Information und Hinweise zum Training 
Empfehlung: Laufende ärztliche Kontrollen bitte nicht vergessen. Möglichst bei 
einem Sportarzt.  

(z. B. bei Herrn Dr. med. Carsten Pfeifer, 02625 Bautzen, August-Bebel-Platz 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Die Straßenverkehrsvorschriften sind jederzeit zu beachten und einzuhalten. 
 
• Beim Straßentraining wird hintereinander gefahren und die äußerst rechte 

Fahrbahnseite  benutzt. Vor dem Ablösen umsehen und den rückwärtigen Verkehr 
beachten. 

 
• Ausreichende Beleuchtung, Ersatzschlauch und Pumpe sind mitzubringen. 
 
• Zum Radtraining und im Wettkampf besteht Helmpflicht! Zuwider Handelnde riskieren 

den Versicherungsschutz. 
 
• Der Witterung entsprechende Kleidung tragen, ggf. Verpflegung mitnehmen. 
• Durch unvorhergesehene Ereignisse (Schaden, Sturz, Unfall usw.) können 

Verzögerungen eintreten. 
• Bei Schaden oder Sturz helfen sich die Sportler gegenseitig. Der verantwortliche 

Übungsleiter ist unverzüglich zu informieren. Reparaturen erfolgen abseits der 
Fahrbahn. 

 
• Über Unfälle mit Personenschaden wird der Vorstand zeitnah informiert. 
  
• Bei evtl. Unfällen werden die Eltern bzw. Angehörigen unverzüglich benachrichtigt, das 

ist Aufgabe des verantwortlichen Übungsleiters. 
 
• Alle am Vereinstraining beteiligten Sportler haben sich nach Trainingsende am vorher 

bestimmten Treffpunkt zur Auswertung einzufinden, sich also dort beim 
verantwortlichen Übungsleiter abzumelden. 

• Bei begründetem verspätetem Eintreffen zum Training, zuerst beim Übungsleiter 
melden. Ein Entfernen oder Abweichen von der festgelegten Trainingsstrecke ist aus 
organisatorischen Gründen nicht erlaubt oder mit dem Übungsleiter abzusprechen. 

 
• Unbegründetes, mehrmaliges Fernbleiben vom Training in der Woche kann Ausschluss 

von Wettkämpfen zur Folge haben. Angegebene Verhinderungsgründe müssen belegt 
werden. 

 
• Regelmäßigkeit des Trainings soll gewährleistet werden. Das Training ist der jeweiligen 

Altersklasse angepasst und kontinuierlich aufgebaut. Jede Unterbrechung stört den 
körperlichen Belastungsrhythmus und wirkt sich negativ auf die Leistungsfähigkeit und 
den Gesundheitszustand aus. 
 

• Die Sportler tragen beim Vereinstraining und im Wettkampf die RSV-Sportkleidung. 
 



 

Sportordnung 
 

 

 

vom 1. Dezember 2013 

zuletzt geändert am 11. März 2023 
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Sportordnung  des  RSV Bautzen e.V. 
 

Gegenstand 

Diese Sportordnung regelt grundsätzlich die Teilnahme der Aktiven des RSV Bautzen an Wett-
kämpfen, RTF und Marathonveranstaltungen. Wettkämpfe im Sinne dieser Sportordnung sind 
landesverbands-, bundesoffene und höherklassige MTB-, Cross- und Straßenrennen in 
Deutschland. Die Teilnahme an Meisterschaften auf Bundesebene und internationale Einsätze 
sind durch BDR - und SRB - Ordnungen geregelt. Über Sonderfälle  entscheidet der Vorstand. 

Die Verantwortung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb - MTB und Straßenradsport - tragen 
die damit beauftragten Übungsleiter. Sie sind in ihrem Amt von allen Vereinsmitgliedern zu 
unterstützen. Die Übungsleiter können Teile der unten dargelegten Aufgaben delegieren. Für einen 
funktionierenden Wettkampfbetrieb sind Aktivität und pünktliche Zuarbeit aller Beteiligten 
unverzichtbar. Den Anweisungen der Übungsleiter ist Folge zu leisten. 

Widersprüche zu Entscheidungen der Übungsleiter sind beim Vorsitzenden des RSV Bautzen e.V. 
oder im Verhinderungsfalle beim Vertreter darzulegen. Dieser entscheidet schlussendlich nach 
Prüfung der Sachlage. 

Offizielle Bekanntmachungen des RSV Bautzen e.V. werden im Schaukasten und auf der 
Internetseite des RSV veröffentlicht. 

Lizenzerwerb 

Dem Lizenzerwerb geht eine positive Einschätzung der Übungsleiter, beim Erstantrag auch eine 
bestätigte Sporttauglichkeitsuntersuchung auf dem formgebundenen Lizenzantrag, voraus. Die 
Lizenzgebühr wird von den Sportlern verauslagt und bei der Abgabe des Lizenzantrages beim 
RSV hinterlegt. 

Über eine Erstattung/Verrechnung der Gebühr wird nach der Saisonauswertung anhand der 
Wettbewerbsergebnisse vom Vorstand entschieden. Die Kriterien sind: 10 Teilnahmen (mind. 
Zielankunft) oder 3 Podestplätze oder ein Sieg in Lizenzrennen. 

Für die Lizenzen für Kampfrichter und Funktionäre kommt der RSV Bautzen e.V. auf. 

Wettkampfplanung 

Zum Jahresbeginn schlagen die verantwortlichen Übungsleiter - anhand der Termine von SRB,  
BDR und dem regionalem Umfeld- einen Plan vor, der ausgewählte regionale und nationale 
Radsportveranstaltungen enthält. Dieser Planentwurf wird den Sportlern als Vorschlag für ihre 
persönliche Planung bereitgestellt. Aus den bearbeiteten persönlichen Wettkampfplänen erstellt 
der verantwortliche Übungsleiter in Abstimmung mit dem Vorstand den Wettkampfplan des RSV. 

Dabei ist auf die Teilnahme aller geeigneten Aktiven an LV-Meisterschaften und ggf. LV-
Sichtungsrennen zu orientieren. Einzelstarts, besonders an untergeordneten Veranstaltungen, 
sollen vermieden werden. 

Der Wettkampfplan wird im Saisonverlauf anhand etwaiger Neuveröffentlichungen oder 
Einladungen, die dem RSV zugestellt werden und der Verfassung der Sportler präzisiert. 

Nennung 
Die verantwortlichen Übungsleiter haben die Aufgabe, die geplanten Rennen rechtzeitig 
kundzutun. Voraussetzungen für eine Nennung der Fahrer sind deren  ausreichender 
Trainingszustand und die fristgemäße Teilnahmeerklärung. Den Trainingszustand schätzen 
die Übungsleiter beim Vereinstraining ein. 

Die Nennung der Wettkampfteilnehmer beim Veranstalter erfolgt nach der Teilnahmeentscheidung 
im Auftrag des Übungsleiters. Nicht berücksichtigte Sportler sind zu unterrichten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reise zum Wettkampf 
 

Die Fahrt zu Wettkampf und Veranstaltungen ist vor der Reise mit dem verantwortlichen 
Übungsleiter abzustimmen  und wird durch den Übungsleiter organisiert. Dieser erteilt in 
Abstimmung mit dem Vorstand einen schriftlichen Fahrauftrag, legt mit dem Fahrer Abfahrtsort 
und –zeit fest und informiert die Sportler.  

Anderenfalls ist die Kostenübernahme nicht gesichert! 

Die Mitreise von Sportsfreunden als Helfer oder Zuschauer ist möglich, wenn der Transport der 
Aktiven und deren Ausrüstung gewährleistet ist. 

Für den verkehrssicheren Zustand benutzter Privatfahrzeuge ist deren Halter, für den Fahrauftrag 
und den sicheren Transport der Fahrer verantwortlich.  

 

Kostenabrechnung 

 

Startgelder für Lizenzrennen werden, nach Befürwortung durch den Übungsleiter, in Höhe der 
aktuellen Wettkampfbestimmungen (WB) des BDR,  Fahrt- und Übernachtungskosten - auch für 
Helfer - anteilig erstattet, wenn die o. g. Voraussetzungen gegeben sind. Diese Kosten sind zu 
belegen und quartalsweise, am Jahresende bis spätestens zur 50. KW,  beim Schatzmeister 
abzurechnen, anderenfalls erlischt der Anspruch.  

Nachmeldegebühren, Reuegelder sowie Ordnungs- und Strafgelder übernimmt der RSV Bautzen 
e.V. nicht.  

Die Kostenbeteiligung des RSV an Startgeldern für RTF und Marathonveranstaltungen wird den 
nationalen Lizenz-Wettkämpfen angeglichen.  

Bei eigenen Veranstaltungen wird bei Rennteilnahme den notierten Helfern das Nenngeld erlassen. 

 

Absage geplanter Reisen 
 

Eine u. U. notwendige Absage der Teilnahme an bereits gemeldeten Veranstaltungen, etwa aus 
dienstlichen oder gesundheitlichen Gründen, muss unverzüglich nach bekannt werden der 
Verhinderung, zur Abmeldung beim Veranstalter, mit Darlegung der Gründe, an den 
verantwortlichen Übungsleiter bzw. Meldewart erfolgen. 

 

Kostensätze zur Abrechnung der Nutzung privater Kfz 
 

Die Fahrtkosten für Wettkampfreisen werden, bei vorliegendem Fahrauftrag, bis zu einer 
Entfernung von 250 km ab Bautzen, vom RSV übernommen.  

Für privaten Kfz.-Einsatz  werden nur Treibstoffkosten erstattet. Kosten für Abnutzung und 
Wertminderung am Kfz. trägt der Fahrzeughalter.  

Der Kostensatz wird laut Finanzordnung festgelegt (aktuell ab 2023 - 0,14 €/km).  

 

 

RSV Bautzen e.V.  beschlossen zur JHV am: 11.3.2023 gültig ab:  12.3.2023 


